
 

 
Amtsstunden und Parteienverkehrszeiten Marktgemeindeamt ⦁ Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr ⦁ UID: ATU28575306 

  Raiffeisenbank Murau eGen ⦁ IBAN: AT10 3840 2000 0500 1029 ⦁ BIC: RZSTAT2G402 
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG ⦁ IBAN: AT86 2081 5169 0000 0031 ⦁ BIC: STSPAT2GXXX 

Vor- und Nachname: 
 

___________________________________________________ 
 
Adresse: 
 

__________________________________________________ 
 
TelNr: 
 

__________________________________________________ 
 
________   Stück 
 
Zeitraum Leihdauer: 
 
von: _______________    bis    _____________________ 
 
 
 
 
 
 

Bearbeiter:             Rückgabe am:                      ges. erl.                                 

 

Informationen und Nutzungsbedingungen  

übertragbares KlimaTicket Steiermark der Gemeinde 
 

Die Marktgemeinde St. Peter am Kammersberg hat zwei Stück KlimaTickets Steiermark 

angekauft und ermöglicht somit den einfachen Zugang zur Nutzung der öffentlichen 

Verkehrsmittel. Das KlimaTicket Steiermark ist eine Jahreskarte für alle steirischen 

Verbundlinien und auch in den Tariferweiterungsbereichen nach Radstadt/Tamsweg (S), 

Szentgotthárd (HU), Friesach/Reichenfels (K) und Oberwart/Bad Tatzmannsdorf (B) anwendbar.  

 

Es kann für beliebig viele Fahrten innerhalb der Gültigkeitsdauer (21.11.2025 – 20.11.2026)  

im oa. Gültigkeitsbereich genutzt werden. 

 

Unter folgenden Voraussetzungen kann das KlimaTicket im Marktgemeindeamt St. Peter am 

Kammersberg während den Parteienverkehrszeiten unter der Tel.-Nr.: 03536/7611 oder  

per E-Mail an gde@st-peter-kammersberg.gv.at vorreserviert werden: 

• Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde St. Peter am Kammersberg. 

• Ausleihgebühr pro Tag und Ticket € 5,00. 

• Bezahlung vor Ort bei der Abholung. 

• Leihdauer 

o tageweise bzw. maximal drei aufeinanderfolgende Tage. 

o insgesamt maximal neun Tage pro Quartal.  
• Rückgabe wieder direkt im Marktgemeindeamt St. Peter am Kammersberg während den 

Parteienverkehrszeiten oder Schlüsselsafe. 

• Bei Verlust oder Beschädigung eines Tickets verpflichtet sich die ausleihende Person, 

eine Ersatzleistung in Höhe von € 624,00 je Ticket zu leisten (aliquot zur Restlaufzeit). 

• Für jeden Tag der verspäteten Rückgabe wird eine Säumnisgebühr in der Höhe  

von € 10,00 verrechnet.  

 

Der Verleih erfolgt bis auf Widerruf. 

 

Mit nachstehender Unterschrift erkläre ich 

mich mit dem Inhalt der ggst.  

Nutzungsvereinbarung vollinhaltlich  

einverstanden. 

 

St. Peter a. Kbg., am ________________ 

 
 

 

 

 

 

____________________________ 

Unterschrift Nutzer 

KlimaTicket Steiermark 

 

mailto:gde@st-peter-kammersberg.gv.at

